
 

Anhang 5 (Laufbahnzentrum) zum Organisationsreglement des Sozialdepartements 

 

Mit Anhang 5 zum Organisationsreglement des Sozialdepartements (OrgR SD, AS 172.380) regelt die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher in Anwendung von Art. 4 und Art. 6 Abs. 2 dieses Reglements die Befugnisse von Funktionstragenden des Laufbahnzent-
rums (LBZ) in Bezug auf Rechtsgeschäfte, die mit Ermessensspielräumen verbunden sind. 
 

I. Organigramm 

 

 



 

 

II. Aufgabenübertragung 

 
 
Nachfolgend werden den bezeichneten Funktionstragenden für ihren jeweiligen Aufgabenbereich gemäss Stellenbeschreibung folgende Kom-
petenzen übertragen: 
 

A. Direktion 

 

 Funktionsbezeichnung DirektorIn LBZ Direktionsstab Informationsmanagement 

     

A.1 Ausgabenbewilligungs-

befugnisse 

   

     

A.1.1 Neue einmalige Ausgaben 
für einen bestimmten Zweck 

bis Fr. 300 000  
 
 
 

 

 Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle 6100 

A.1.2 Neue wiederkehrende Aus-
gaben für einen bestimmten 
Zweck 

bis jährlich Fr. 15'000   

A.1.3 Gebundene einmalige Aus-
gaben für einen bestimmten 
Zweck 

Bis Fr. 600°000   

A.1.4 Gebundene wiederkehrende 
Ausgaben für einen be-
stimmten Zweck 

Bis jährlich Fr. 30°000   

A.1.5  Zahlungsfreigabeberechti-
gung nach Art. 86 Abs. 2 
FHR für Kontenkreis 5520 

X   

     



 

 Funktionsbezeichnung DirektorIn LBZ Direktionsstab Informationsmanagement 

A.2 Verfügungsbefugnisse 

gegenüber Dritten 

   

     

A.2.1 Entscheid über IDG-Gesu-
che gemäss § 24 ff. IDG Ak-
teneinsicht 

X   

A.2.2 Verfügung über Realakte ge-
mäss § 10c VRG 

X   

A.2.3 Vergaben bis Fr. 900 000   

     

A.3 Vertragsbefugnisse    

     

A.3.1 Abschluss von Miet- und 
Pachtverträgen in der glei-
chen Liegenschaft mit einem 
von der Stadt zu leistenden 
jährlichen Zins sowie Ab-
schluss von Verträgen über 
Vermietung oder Verpach-
tung von städtischen Liegen-
schaften mit einem jährli-
chen Zins  

bis Fr. 50°000    

A.3.2 Abschluss von Verträgen 
über Dienstbarkeiten, An-
merkungen und Vormerkun-
gen bei einer Entschädigung 
oder einer Gegenleistung 
 
 

bis Fr. 100°000    

      



 

 Funktionsbezeichnung DirektorIn LBZ Direktionsstab Informationsmanagement 

A.4 Sonstige rechtsge-

schäftliche Befugnisse 

    

      

A.4.1 Stellen von Strafanzeigen X    

A.4.2 Anstellungsinstanz auch für 
Mitarbeitende der FS 15 und 
höher in ihrem Zuständig-
keitsbereich gemäss Art. 22 
Abs. 2 AB PR 

X    

A.4.3 Kompetenzen als Anstel-
lungsinstanz gem. Art. 23 
Abs. 2 Satz 1 AB PR 

X    

 
  



 

 

B. Bereich Berufs- und Laufbahnberatung 

 

 Funktionsbezeichnung 
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B.1 Ausgabenbewilligungsbefug-

nisse 

      

        

B.1.1 Neue oder gebundene einmalige Aus-
gaben für einen bestimmten Zweck 
 

Bis Fr. 10°000 
Kostenstelle: 

Alle 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 

8100 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 

8200 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 

8300 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 

8400 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 

8500 

B.1.2 Zahlungsfreigabeberechtigung nach 
Art. 86 Abs. 2 FHR für Kontenkreis 
5520 

X      

        

B.2 Verfügungsbefugnisse gegen-

über Dritten 

      

B.3  Vertragsbefugnisse       

B.4  Sonstige Rechtsgeschäftliche 

Befugnisse 

      

  



 

C. Bereich Realisierung 

 

 Funktionsbezeichnung 
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C.1 Ausgabenbewilligungsbefug-

nisse 

     

       

C.1.1 Neue oder gebundene einmalige Aus-
gaben für einen bestimmten Zweck 
 

Bis Fr. 10'000 
Kostenstelle: Alle 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 9100 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 9200 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 9300 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 9400 

C.1.2 Zahlungsfreigabeberechtigung nach 
Art. 86 Abs. 2 FHR für Kontenkreis. 
5520 

X     

       

C.2 Verfügungsbefugnisse gegen-

über Dritten 

     

C.2.1 Bereich Stipendien: Entscheide bez. 
Gesuche, Auflagen, Rückforderungen 

X    X 

       

C.3  Vertragsbefugnisse      

C.4  Sonstige Rechtsgeschäftliche 

Befugnisse 

     



 

 
 
 

D. Bereich Finanzen und Services 

 

  

Funktionsbezeichnung 

 

Bereichsleitung 
 

Kundenservice und Administration 

    

D.1 Ausgabenbewilligungsbefug-

nisse 

  

    

D.1.1 Neue oder gebundene einmalige Aus-
gaben für einen bestimmten Zweck 
 

Bis Fr. 10°000 
Kostenstelle: Alle 

Bis Fr. 2'000 
Kostenstelle: 7100 

    

D.2 Verfügungsbefugnisse gegen-

über Dritten 

  

D.3  Vertragsbefugnisse   

D.4  Sonstige Rechtsgeschäftliche 

Befugnisse 

  

 


